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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE und Kollegen 
haben am 7.6.1993 unter der Nr. 4943/J an mich eine schrift
liche parlamentarische Anfrage betreffend "Kanzleiordnung für 
den Bereich der Gendarmerie" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1) Ist Ihnen die oben geschilderte Problematik bewußt? 

2) Halten Sie es für sinnvoll, auch in Fällen, in denen die 
Aussicht auf Erfolg sehr gering ist, eine minutiöse Be
schreibung des Tatherganges zu verordnen, obwohl dies ein 
unnötiger Zeitaufwand ist? 
Wenn ja, warum? 

3) Werden Sie eine Anweisung geben, daß die Beamten bei jenen 
Anzeigen, die erfahrungsgemäß sofort schubladisiert werden, 
den Sachverhalt nur mehr stichworthaltig angeben müssen und 
sich die umständlichen Vorschreibungennach der Kanzlei
ordnung ersparen können? 

4) Wenn nein, warum nicht und welche anderen Möglichkeiten 
werden Sie realisieren, um den zeitraubenden Bürokratismus 
zu vermindern?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1 

Ihren AusfUhrungen zu der von Ihnen behaupteten Problematik kann 
ich nicht beipflichten. 

Zu Frage 2 

Mir scheint es nicht vertretbar, bereits am Beginn einer Amts
handlung eine Prognose Uber die Erfolgsaussichten abzugeben und 
Umfang sowie Intensität der Erhebungen danach auszurichten. 
Diese haben sich vielmehr nach den vorliegenden Spuren und 
Beweismitteln zu richten. Bei einer anderen Vorgangsweise wUrde 
jede spätere Ausforschung des Täters und Zuordnung zu 
Straftaten erschwert, wenn nicht Uberhaupt unmöglich gemacht 
werden. 

Zu Frage 3 

Nein. 

Zu Frage 4 

Jede Einschränkung der Aufklärungsarbeit und der zu erstellenden 
schriftlichen Unterlagen wUrde der Strafrechtspflege zuwider
laufen. 

Durch den verstärkten Einsatz moderner BUrotechnik sind bereits 
jetzt Erleichterungen bei der Verfassung von Anzeigen gegeben. 
Die BemUhungen in dieser Richtung werden fortgesetzt. 
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